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RS OGH 1982/2/11 7Ob508/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1982

Norm

ABGB §417

Rechtssatz

Wird von einem Bauunternehmen auf Grund eines Vertrages ein Haus gebaut, so erwirbt der Liegenschaftseigentümer

rechtsgeschäftlich das Eigentum an den verbauten Materialien und an dem Haus.

Entscheidungstexte

7 Ob 508/82
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